
 

 

 Mitgliederinformation zur Corona-Krise

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat an einer ausserordentlichen Sitzung am 18. Oktober 2020 mehrere,
schweizweit gültige Massnahmen gegen den starken Anstieg der Infektionen mit dem
Coronavirus ergriffen. Seit Montag, 19. Oktober, sind im öffentlichen Raum spontane
Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen verboten. In öffentlich
zugänglichen Innenräumen muss eine Maske getragen werden. Eine Maskenpflicht gilt
zudem in allen Bahnhöfen, Flughäfen und an Bus- und Tramhaltestellen. Er hat zudem
Regeln für private Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen aufgestellt. Ausserdem
darf in Restaurants, Bars und Clubs nur im Sitzen konsumiert werden. Nach
Konsultation der Kantone hat der Bundesrat die «Covid-19-Verordnung besondere
Lage» entsprechend angepasst. Darin ist neu auch die Empfehlung zum Homeoffice
verankert, welche von den Arbeitgebern zu beachten ist. Hier finden Sie den Link auf
die Medienmitteilung des Bundesrates in Deutsch und Italienisch.

 

 

Freundliche Grüsse

Dr. iur. Marco Ettisberger, Sekretär
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https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80771.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80771.html
http://www.hkgr.ch/

